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16 Allgemeine Finanzwirtschaft  Produktverantwortung: 

160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 

  

    

 

Haushalts-
ansatz 

Haushalts-
ansatz 

vorl. Ergebnis 
Jahres-

abschluss Pos. Konten 

Teilergebnishaushalt 
  

Bezeichnung 2011 

EUR 

2010 

EUR 

2009 

EUR 

1 2 3 4 5 6 
      

1. 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 

2. 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 

3. 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 

4. 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 

5. 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen 

58.183.000 54.256.250 69.049.182,40 

   160100.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  24.089.000  23.198.000  25.315.466,14  

   160100.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  2.279.000  2.291.000  2.210.810,65  

   160100.55510000 Grundsteuer A  25.000  25.000  27.883,56  

   160100.55520000 Grundsteuer B  4.585.000  4.535.000  4.641.344,18  

   160100.55530000 Gewerbesteuer  27.000.000  24.000.000  36.648.459,37  

   160100.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl.  

                                               Spielapparatesteuer  
110.000  114.250  111.289,00  

   160100.55592000 Hundesteuer  95.000  93.000  93.929,50  

6. 547 Erträge aus Transferleistungen 1.799.000 1.722.000 1.695.969,00 

   160100.54770000 Familienleistungsausgleich  1.799.000  1.722.000  1.695.969,00  

7. 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 
und allgemeine Umlagen 

390.800 389.800 387.126,00 

   160100.54010100 Schlüsselzuweisungen  390.800  389.800  387.126,00  

8. 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen , -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

28.600 30.500 0,00 

   160100.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus  

                                               Investitionszuweisungen  
28.600  30.500  0,00  

9. 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 

10.  Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)  60.401.400 56.398.550 71.132.277,40 

      



   

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 

Produktverantwortung: 

   

 

Haushalts-
ansatz 

Haushalts-
ansatz 

vorl. Ergebnis 
Jahres-

abschluss Pos. Konten 

Teilergebnishaushalt 
  

Bezeichnung 2011 

EUR 

2010 

EUR 

2009 

EUR 

1 2 3 4 5 6 

11. 62-63, 
640-643, 
647-649, 

65 

Personalaufwendungen 0 0 0,00 

12. 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 

13. 60-61, 
67-69 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0,00 

14. 66 Abschreibungen 0 0 206.377,05 

   160100.66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen 

                                               auf Umlaufvermögen  
0  0  206.377,05  

15. 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 
besondere Finanzaufwendungen 

0 0 0,00 

16. 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

35.674.100 38.825.700 41.962.533,38 

   160100.73541000 Kreisumlage  21.880.850  25.161.600  29.908.821,88  

   160100.73542000 Schulumlage  7.485.950  8.608.400  4.883.072,96  

   160100.73549099 Zinsdienstumlage Konjunkturprogamm II 0  52.300  0,00  

   160100.73553000 Umlage an Planungsverband Frankfurt / RheinMain  230.100  270.400  201.714,40  

   160100.73560000 Kompensationsumlage an den KFA  752.200  0  0,00  

   160100.73801000 Gewerbesteuerumlage  5.325.000  4.733.000  6.968.924,14  

17. 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 

18. 70, 74, 
76 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 

19.  Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)  35.674.100 38.825.700 42.168.910,43 

20.  Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)  24.727.300 17.572.850 28.963.366,97 

21. 56-57 Finanzerträge 505.000 505.000 1.000.786,03 

   160100.57631000 Stundungszinsen  5.000  5.000  5.612,58  

   160100.57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-  500.000  500.000  995.173,45  

22. 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 200.000 200.000 279.334,25 

   160100.77500000 Erstattungszinsen -Gewerbesteuer-  200.000  200.000  279.334,25  

23.  Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)  305.000 305.000 721.451,78 

24.  Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)  25.032.300 17.877.850 29.684.818,75 

25. 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 

26. 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 

27.  Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)  0 0 0,00 

28.  Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 
(Position 24 und Position 27)  

25.032.300 17.877.850 29.684.818,75 

29. 91 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 

30. 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 

31.  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./. 
Pos. 30)  

0 0 0,00 

32.  Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 
(Position 28 und Position 31)  

25.032.300 17.877.850 29.684.818,75 

      

  



   

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 
E r l ä u t e r u n g e n 

   

 
Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 
 
160100 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen erhalten die Gemeinden 15 % des 
Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Aufkommen des 
Zinsabschlags (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).        
 
Der auf die einzelne Gemeinde jeweils entfallende Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl ausgedrückt, die sich 
wiederum aus der Bundesstatistik über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer ergibt. Bei der 
Berechnung der Schlüsselzahlen werden nur zu versteuernde Einkommen bis 30.000 EUR (Ledige) bzw. 60.000 
EUR (Verheiratete) berücksichtigt.        
 
Die ab dem Jahr 2009 für Oberursel (Taunus) geltende Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils in 
Hessen beträgt 0,0102786. 
 
Kalkulationsgrundlage:    
Auf der Basis der Einkommensteuerstatistik 2004, der Prognosen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 
November 2010 bezüglich des zu erwartenden Lohn- und Einkommensteueraufkommens in Hessen, der 
Orientierungsdaten des Landes Hessen und eigenen Prognosen - in Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten - kann 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
im Jahre 2011 den ausgewiesenen Etatansatz in Höhe von 24.089.000 EUR erreichen wird. 
 
160100 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird den Gemeinden 
seit 01.01.1998 eine Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H. des nach Abzug des Bundesanteils 
verbleibenden Umsatzsteueraufkommens gewährt. Die Gemeinden in den alten Bundesländern erhalten von dem 
zu verteilenden gesamtdeutschen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 85 v.H. Die Aufteilung des 
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Länder erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die vom 
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates festgesetzt wird. Für 
das Land Hessen liegt diese Schlüsselzahl ab dem Jahr 2009 bei 0,094214318.    
 
Die Verteilung auf die hessischen Gemeinden erfolgt anhand einer weiteren Schlüsselzahl. Sie setzt sich aus 
zwei Komponenten zusammen:  
- Mit 60 % werden das gemeindliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen sowie die sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten gewichtet.  
- Mit 40 % fließt das fiktive Gewerbekapitalsteuer-Aufkommen ein.  
Die ab dem Jahr 2009 gültige Schlüsselzahl für Oberursel (Taunus) ist 0,006642543. 
Ansatz 2.279.000 EUR.  
 
160100 55510000 Grundsteuer A 
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.     
 
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A teilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt auf: 
    
Oberursel    4.500 EUR  
Bommersheim  11.100 EUR  
Oberstedten    3.500 EUR  
Stierstadt    4.100 EUR  
Weißkirchen      1.800 EUR  
  25.000 EUR  
 



   

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 
E r l ä u t e r u n g e n 

   

 
160100 55520000 Grundsteuer B 
für Grundstücke      
 
1. Aufkommen entsprechend der Sollfortschreibung     4.550.000 EUR  
2. Mehreinnahmen aufgrund von Neubewertungen,      
    Art- und Wertfortschreibungen   +      50.000 EUR      
    Grundsteuererlasse für Vorjahre   ./.     15.000 EUR  
     4.585.000 EUR     
 
Die Einnahmen aus der Grundsteuer B teilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt auf:    
 
Oberursel      2.620.000 EUR  
Bommersheim         430.000 EUR  
Oberstedten         570.000 EUR  
Stierstadt         540.000 EUR  
Weißkirchen         425.000 EUR  
       4.585.000 EUR  
 
160100 55530000 Gewerbesteuer 
Die Berechnung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach Ertrag beruht auf folgenden Grundannahmen:  
  
1. Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll für 2011    24.500.000 EUR  
2. Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus Veranlagungen früherer Jahre     4.500.000 EUR  
3. Gewerbesteuer-Erstattungen aus Veranlagungen früherer Jahre            ./.    2.000.000 EUR  
    27.000.000 EUR  
 
Die Gewerbesteuereinnahmen teilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt auf: 
     
Oberursel     20.500.000 EUR  
Oberstedten       1.500.000 EUR  
Stierstadt       3.900.000 EUR  
Weißkirchen       1.100.000 EUR  
    27.000.000 EUR  
 



   

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 
E r l ä u t e r u n g e n 

   

 
160100 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer 
Nach § 4 der Ersetzungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate im Gebiet der 
Stadt Oberursel (Taunus) vom 15.09.2006 werden folgende Steuersätze erhoben:   
 
- für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten  
  10% der Bruttokasse, höchstens     50,00 EUR / Monat  
 
- für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen  
  12% der Bruttokasse, höchstens   100,00 EUR / Monat  
 
- für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten  
  5% der Bruttokasse, höchstens     15,00 EUR / Monat  
 
- für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen  
  6% der Bruttokasse, höchstens     25,00 EUR / Monat      
 
Von 19 Automatenaufstellern rechnen nur vier nach Bruttokasse ab.  
 
Zur Zeit werden im Stadtgebiet Oberursel betrieben:    
 
in Gaststätten:   
20 Geldspielapparate (Steuersatz 50 EUR/mtl.) Jahreseinnahmen     12.000 EUR  
15 Unterhaltungsapparate (Steuersatz 15 EUR/mtl.) Jahreseinnahmen     2.700 EUR  
  6 Geldspielapparate mit Abrechnung nach Bruttokasse        1.100 EUR  
 
in Spielhallen:  
77 Geldspielapparate (Steuersatz 100 EUR/mtl.)       Jahreseinnahmen   92.400 EUR  
  6 Unterhaltungsapparate (Steuersatz 25 EUR/mtl.) Jahreseinnahmen      1.800 EUR       
    110.000 EUR   
 
160100 55592000 Hundesteuer 
Auf der Grundlage der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet 
der Stadt Oberursel (Taunus), in der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 27.09.2001, 
teilen sich die Einnahmen aus der Hundesteuer auf die einzelnen Stadtteile wie folgt auf:    
 
Oberursel  (einschl. Bommersheim)    57.000 EUR  
Oberstedten    18.000 EUR  
Stierstadt    10.800 EUR  
Weißkirchen      9.200 EUR  
   95.000 EUR   
 
Die jährlichen Hundesteuersätze betragen seit 01.01.2002:     
 
54 EUR / Jahr für den ersten Hund,   
78 EUR / Jahr für den zweiten Hund,   
96 EUR / Jahr für jeden weiteren Hund.     
 
Die Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet beträgt derzeit 1.744 (rund 402 Hunde / 10.000 Einwohner).   
Bundesdurchschnitt:  400 Hunde / 10.000 Einwohner. 
 



   

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 
E r l ä u t e r u n g e n 

   

 
Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen 
 
160100 54770000 Familienleistungsausgleich 
Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein 
Anteil von 26 v.H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der den Ländern zustehende 
Umsatzsteueranteil - zum Ausgleich der Belastungen von Ländern und Gemeinden durch den 
Familienleistungsausgleich - beträgt seit dem Jahr 2002 insgesamt 6,4 v.H. Der auf die jeweilige Gemeinde 
entfallende Anteil wird anhand von Schlüsselzahlen verteilt.  
Ansatz 1.799.000 EUR.  
 
Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen 
 
160100 54010100 Schlüsselzuweisungen 
Der Hessische Landtag wird im Jahr 2010 das "Finanzausgleichsänderungsgesetz 2010" beschließen. Es enthält 
im Entwurf mehrere Änderungen, die sich auch bei der Stadt Oberursel (Taunus) spürbar auswirken können. Die 
Absenkung der Allgemeinen Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisung) betrifft Oberursel (Taunus) insofern nicht, 
da derzeit nur eine Mindest-Schlüsselzuweisung gewährt wird. 
 
Die Schlüsselzuweisung dient dazu, den Gemeinden die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben zu 
ermöglichen. Die  Höhe ist abhängig von der Steuerkraft und den zu erfüllenden Aufgaben sowie den besonderen 
örtlichen Gegebenheiten. In  Abhängigkeit dieser Komponenten wird entweder eine Mindestschlüsselzuweisung 
oder eine gerechnete  Schlüsselzuweisung gewährt.  
Mindestschlüsselzuweisung:     Einwohnerzahl am 31.12.2009 = 43.425  x  9 EUR Grundbetrag    = 390.825 EUR  
 
Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,  
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 
 
160100 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 
  
 
Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 
 
160100 73541000 Kreisumlage 
Der Hebesatz für die Kreisumlage wird vom Kreistag des Hochtaunuskreises beschlossen. Seit dem 
Haushaltsjahr 2010 beträgt er 42,47 v.H. der Umlagegrundlagen.  
Ansatz 21.880.850 EUR.  
 
160100 73542000 Schulumlage 
Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) dient zum Ausgleich der Belastungen der Schulträgerschaft. Er 
beträgt derzeit 14,53 v.H. der Kreisumlagegrundlagen.  
Ansatz 7.485.950 EUR.  
 
160100 73553000 Umlage an Planungsverband Frankfurt / RheinMain 
Die Finanzierung der Aufgaben des Planungsverbandes erfolgt über eine Umlage. Die Umlagegrundlagen setzen 
sich je zur Hälfte aus einem "Einwohnerbetrag"  und einem Anteilsatz an den Umlagegrundlagen zusammen.  Die 
Verbandsumlage für das Jahr 2011 wird in der Haushaltssatzung des Planungsverbandes festgesetzt.   
Ansatz 230.100 EUR.  
 
160100 73560000 Kompensationsumlage an den KFA 
als Ausgleich für das ab dem Jahr 2011 wegfallende Grunderwerbsteueraufkommen der Landkreise und der 
kreisfreien Städte. 
Der Umlagensatz beträgt voraussichtlich 1,46 % der Kreisumlagegrundlagen. 
Ansatz 752.200 EUR.  
 



   

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 
E r l ä u t e r u n g e n 

   

 
160100 73801000 Gewerbesteuerumlage 
Gemäß § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GemFinRefG) 
wird die Gewerbesteuerumlage ermittelt, indem das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungsjahr durch den 
von der Stadt für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz dividiert und mit dem gesetzlich festgelegten 
Gesamtvervielfältiger multipliziert wird.  
 
Nach derzeitiger Gesetzeslage stellt sich die Entwicklung des Gesamtvervielfältigers wie folgt dar:      
    
 2010  2011  2012  2013 2014  
- Normal-Vervielfältiger Bund   14,5   14,5 14,5 14,5  14,5  
- Normal-Vervielfältiger Land   20,5   20,5 20,5  20,5  20,5  
- Erhöhung für Länderfinanzausgleich   29  29  29  29  29  
- Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit"     7     6    6    6    5  
Gesamtvervielfältiger    71   70  70  70  69  
 
Der Gesamtvervielfältiger sinkt im Jahr 2011 auf 70 Punkte.        
 
In der Gewerbesteuerumlage ist weiterhin ein Beitrag zu den Folgekosten der Deutschen Einheit enthalten.  
Ansatz 5.325.000 EUR.  
 
Erläuterungen zu 21. Finanzerträge 
 
160100 57631000 Stundungszinsen 
Auf der Grundlage der §§ 233 ff. der Abgabenordnung werden für die Dauer einer gewährten Stundung von 
Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis Zinsen in Höhe von 0,5 v.H. für jeden vollen Monat erhoben. 
Ansatz 5.000 EUR.  
 
160100 57632000 Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer- 
Durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25.07.1988 wurde erstmals die Vollverzinsung (Nachzahlungs- und 
Erstattungszinsen) für die Gewerbesteuer ab dem Veranlagungsjahr 1989 eingeführt. Der Zinslauf beginnt 15 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. 
Ansatz 500.000 EUR.  
 
Erläuterungen zu 22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
160100 77500000 Erstattungszinsen -Gewerbesteuer- 
Erstattungszinsen - Gewerbesteuer -     
 
Durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25.07.1988 wurde erstmals die Vollverzinsung (Nachzahlungs- und 
Erstattungszinsen) für die Gewerbesteuer ab dem Veranlagungsjahr 1989 eingeführt. Die Zinsberechnung 
beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. 
Ansatz 200.000 EUR.  
 



   

 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  Produktverantwortung: 

160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 

  

    

  

Haushalts-
ansatz 

VE 
Haushalts-

ansatz 

vorl. 
Ergebnis 
Jahres-

abschluss 

Investitionen 

Pos. 

Teilfinanzhaushalt 

- Investitionstätigkeit - 
  

Bezeichnung 2011 

EUR 

2011 

EUR 

2010 

EUR 

2009 

EUR 

Ge-
samt-
aus-
zahl.- 
bedarf 

davon 
bisher 
bereit 
gest. 

Er-
läut. 

 1 2 3 4 5  6 7 8 9 
         

1. Einzahlungen aus 
Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus 
Investitionsbeiträgen* 

25.000 0 25.000 22.000,00 0,00 0,00

2. Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen d. 
Sachanlageverm. und d. immateriellen 
Anlageverm. 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

3. Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

4. Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten für Investitionen 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

5. Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten zur Liquiditätssicherung 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

6. Summe investive Einzahlungen  25.000 0 25.000 22.000,00 0,00 0,00

7. Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen und immaterielle 
Anlagevermögen 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

8. Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

9. Auszahlungen für die Tilgung von 
Investitionskrediten 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

10. Auszahlungen für die Tilgung von 
Liquiditätskrediten 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

11. Summe investive Auszahlungen  0 0 0 0,00 0,00 0,00

12. Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)  

25.000 0 25.000 22.000,00 0,00 0,00

         

  



 

   

 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

 160100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 

Umlagen 

E r l ä u t e r u n g e n 

   

 

  
  

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus 
Investitionsbeiträgen 
 
160100 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 
Pauschale Investitionszuweisung nach §§ 29 ff. FAG. 
(Bestandskonto: 160100 36012000; Investitionsnummer: 1601000001) 
 

  



   

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  Produktverantwortung: 

160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  Frau Elvira Schimanski-Sippel 
    

 

Haushalts-
ansatz 

Haushalts-
ansatz 

vorl. Ergebnis 
Jahres-

abschluss Pos. Konten 

Teilergebnishaushalt 
  

Bezeichnung 2011 

EUR 

2010 

EUR 

2009 

EUR 

1 2 3 4 5 6 
      

1. 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 

2. 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 

3. 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 

4. 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 

5. 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen 

0 0 0,00 

6. 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 

7. 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 
und allgemeine Umlagen 

0 0 0,00 

8. 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen , -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

950 950 0,00 

   160200.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus  

                                               Investitionszuweisungen  
950  950  0,00  

9. 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.267.300 6.769.550 0,00 

   160200.53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von  

                                               Rückstellungen für Kreisumlage  
2.267.300  5.751.200  0,00  

   160200.53871000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von  

                                               Rückstellungen für Schulumlage  
0  939.450  0,00  

   160200.53881000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von 

                                               Rückstellungen für Umlage an den Planungsverband  
0  78.900  0,00  

10.  Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)  2.268.250 6.770.500 0,00 
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160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Produktverantwortung: 

Frau Elvira Schimanski-Sippel 
   

 

Pos. Konten 

Teilergebnishaushalt 
  

Bezeichnung 

Haushalts-
ansatz 

2011 

EUR 

Haushalts-
ansatz 

2010 

EUR 

vorl. Ergebnis 
Jahres-

abschluss 

2009 

EUR 

1 2 3 4 5 6 

11. 62-63, 
640-643, 
647-649, 

65 

Personalaufwendungen 0 0 0,00 

12. 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 

13. 60-61, 
67-69 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0,00 

14. 66 Abschreibungen 29.450 51.900 0,00 

   160200.66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle   

                                               Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des  

                                               BSO  

29.450  51.900  0,00  

15. 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 
besondere Finanzaufwendungen 

0 0 0,00 

16. 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

0 0 0,00 

17. 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 

18. 70, 74, 
76 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 

19.  Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)  29.450 51.900 0,00 

20.  Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)  2.238.800 6.718.600 0,00 

21. 56-57 Finanzerträge 1.316.550 1.540.700 1.890.505,02 

   160200.57100000 Bankzinsen  40.000  200.000  476.749,02  

   160200.57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-  1.276.550  1.340.700  1.413.756,00  

22. 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.808.850 1.682.300 1.417.734,19 

   160200.77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel  1.600.000  1.592.050  1.381.200,08  

   160200.77120000 Bankzinsen für Kassenkredite  50.000  50.000  0,00  

   160200.77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund  0  0  382,99  

   160200.77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund   

                                               Konjunkturprogramm II  
9.200  0  0,00  

   160200.77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land  37.950  40.250  36.151,12  

   160200.77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land   

                                               Konjunkturprogramm II  
111.700  0  0,00  

23.  Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)  -492.300 -141.600 472.770,83 

24.  Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)  1.746.500 6.577.000 472.770,83 

25. 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 

26. 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 6.635,34 

27.  Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)  0 0 -6.635,34 

28.  Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 
(Position 24 und Position 27)  

1.746.500 6.577.000 466.135,49 

29. 91 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 

30. 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 

31.  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./. 
Pos. 30)  

0 0 0,00 

32.  Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 
(Position 28 und Position 31)  

1.746.500 6.577.000 466.135,49 
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160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
E r l ä u t e r u n g e n 

   

 
Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,  
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 
 
160200 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 
  
 
Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge 
 
160200 53870000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Kreisumlage 
(2.267.300 EUR). 
 
Erläuterungen zu 14. Abschreibungen 
 
160200 66190999 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
des BSO 
  
 
Erläuterungen zu 21. Finanzerträge 
 
160200 57100000 Bankzinsen 
Habenzinsen für die laufenden Girokonten bzw. aus kurzfristigen Geldanlagen. 
 
- Girokontoverzinsung   10.000 EUR 
- kurzfristige Geldanlagen   30.000 EUR 
 
160200 57909020 Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO- 
in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung von 
Zuwendungen) für die dem Eigenbetrieb BSO übertragenen Aufgabenbereiche:   
 
       Anlagekapital:            Zinsen:  
- Stadtentwässerung  12.726.861,87 EUR     827.247,04 EUR 
- Kläranlage    4.391.765,38 EUR     285.464,94 EUR  
- Abfallbeseitigung         59.197,89 EUR          3.847,98 EUR  
- Bestattungswesen     2.461.545,89 EUR     159.999,80 EUR     
  19.639.371,03 EUR  1.276.559,76 EUR 
 
Erläuterungen zu 22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
160200 77110000 Bankzinsen für Kreditmarktmittel 
  
 
160200 77120000 Bankzinsen für Kassenkredite 
  
 
160200 77601099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund Konjunkturprogramm II 
für die aus dem Bundeskonjunkturprogramm (Zukunftsinvestitionsgesetz) gewährten Kredite. 
 
160200 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 
Der Ansatz schließt Zinsen für den Förderkredit zur Finanzierung der Altlastensanierung "Eppsteiner Straße 13" 
ein. Das Land Hessen übernimmt in den Jahren 2008 bis 2017 einen Prozentpunkt der vereinbarten 
Zinsleistungen. 
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160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
E r l ä u t e r u n g e n 

   

 
160200 77610099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Konjunkturprogramm II 
zur Kofinanzierung des Bundeskonjunkturprogrammes (Zukunftsinvestitionsgesetz) sowie zur Vollfinanzierung 
des Landeskonjunkturprogrammes (Sonderinvestitionsprogrammgesetz) erhält die Stadt Oberursel (Taunus)  
Kredite in Höhe von 3.327.183 EUR. Für diese Finanzierungsmittel ist eine Zinsdienstumlage in Höhe der 
tatsächlich anfallenden Zinsen an das Land abzuführen. 
Die Zinsdienstumlage bezieht sich auf die kompletten Kreditbeträge und damit sowohl auf die von der Stadt als 
auch auf die vom Land zu tilgenden Kreditanteile.  
Rechtsgrundlage: § 40b Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichgesetz, FAG). 
Ansatz 111.700 EUR. 
 



   

 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  Produktverantwortung: 

160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  Frau Elvira Schimanski-Sippel 
    

  

Haushalts-
ansatz 

VE 
Haushalts-

ansatz 

vorl. 
Ergebnis 
Jahres-

abschluss 

Investitionen 

Pos. 

Teilfinanzhaushalt 

- Investitionstätigkeit - 
  

Bezeichnung 2011 

EUR 

2011 

EUR 

2010 

EUR 

2009 

EUR 

Ge-
samt-
aus-
zahl.- 
bedarf 

davon 
bisher 
bereit 
gest. 

Er-
läut. 

 1 2 3 4 5  6 7 8 9 
         

1. Einzahlungen aus 
Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus 
Investitionsbeiträgen 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

2. Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen d. 
Sachanlageverm. und d. immateriellen 
Anlageverm. 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

3. Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens* 

1.150.900 0 1.288.200 1.309.969,00 0,00 0,00

4. Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten für Investitionen * 

3.900.000 0 13.327.150 20.700.745,90 0,00 0,00

5. Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten zur Liquiditätssicherung 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

6. Summe investive Einzahlungen  5.050.900 0 14.615.350 22.010.714,90 0,00 0,00

7. Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen und immaterielle 
Anlagevermögen 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

8. Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

9. Auszahlungen für die Tilgung von 
Investitionskrediten * 

1.302.600 0 1.426.200 25.257.971,69 0,00 0,00

10. Auszahlungen für die Tilgung von 
Liquiditätskrediten 

0 0 0 0,00 0,00 0,00

11. Summe investive Auszahlungen  1.302.600 0 1.426.200 25.257.971,69 0,00 0,00

12. Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)  

3.748.300 0 13.189.150 -3.247.256,79 0,00 0,00
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 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
E r l ä u t e r u n g e n 

   

 

  
  

Erläuterungen zu 3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 
 
160200 82386510 Rückflüsse von Ausleihungen an Eigenbetrieb BSO 
Rückflüsse aus inneren Darlehen in Höhe der Abschreibungen (Basis Anschaffungswerte) für die dem 
Eigenbetrieb BSO übertragenen Aufgabenbereiche: 
(Bestandskonto: 160200 25310000; Finanznummer: 00000088) 
 
            Tilgung  Anschaffungswert 
- Stadtentwässerung    679.597,00 EUR 34.024.706,06 EUR 
- Kläranlage    435.207,89 EUR 16.301.816,65 EUR 
- Abfallbeseitigung        2.359,69 EUR      104.522,49 EUR 
- Bestattungswesen      33.737,88 EUR   3.638.444,03 EUR 
 1.150.902,46 EUR 54.069.489,23 EUR 
 
Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 
 
160200 82692710 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 
in Höhe von 3.900.000 EUR (nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionsauszahlungen). 
 
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten 
 
160200 84692010 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten 
entsprechend den jeweiligen Kreditveträgen (1.281.450 EUR). 
 
160200 84692099 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Bund Konjunkturprogramm II 
Zur Kofinanzierung des Bundeskonjunkturprogrammes (Zukunftsinvestitionsgesetz) erhält die Stadt Oberursel 
(Taunus) einen Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren, woraus sich ein jährlicher Tilgungssatz von 1/30 bzw. 
3,33 % ergibt. 
  
Der Kofinanzierungskredit zum Bundesprogramm beträgt 238.675 EUR. Davon hat die Stadt die Hälfte  
(119.338 EUR) zu tilgen. 
119.338 EUR x 1/30 = 3.978 EUR 
 
160200 84692199 Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten beim Land Konjunkturprogramm 
Zur Vollfinanzierung des Landeskonjunkturprogrammes (Sonderinvestitionsprogrammgesetz) erhält die Stadt 
Oberursel (Taunus) einen Kredit mit einer  Laufzeit von 30 Jahren, woraus sich ein jährlicher Tilgungssatz von 
1/30 bzw. 3,33 % ergibt. 
  
Der Landesprogrammkredit beträgt 3.088.508 EUR. Davon hat die Stadt 1/6 (514.751 EUR) zu tilgen. 
514.751 EUR x 1/30 = 17.158 EUR 
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